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VERORDNUNG ÜBER DEN ABWASSERTARIF 

 Der Gemeinderat von Nidau, 

gestützt auf Art. 31 Abs. 3, Art. 38 Abs. 3, Art. 37 Abs. 1 und Art. 42 

Abs. 2 des Reglements über die Entsorgung des Abwassers vom 

19. November 2009 (Abwasserreglement) beschliesst: 

  

Einmalige Anschlussgebühr Art. 1 1 Die einmalige Anschlussgebühr beträgt bei einem Index-

stand von 105,3 Punkten des Baupreisindexes „Espace Mittelland“ (BKP 

464 Entwässerung, Neubau Strassen / Basis April 2009): 

a) für Schmutzabwasser: 

 pro Belastungswert (BW) CHF 100.00 

b) für Regenabwasser: pro m2 entwässerte Fläche CHF 15.00 

  

Wiederkehrende Gebühren 

a) Grundgebühr 

 

 

 

 

 

b) Zuschlag 

Art. 2 1 Die Grundgebühr beträgt in Abhängigkeit der Nennleistung 

des Wasserzählers (Qn): 

Qn Gebühr in CHF 

2.5 75.00 

3.5 210.00 

6.0 420.00 

Ab 10 800.00 

2 Für die Einleitung von Regenabwasser in öffentliche Leitungen wird 

ein Zuschlag von 50 Prozent auf der Grundgebühr nach Abs. 1 erhoben. 

  

c) Verbrauchsgebühr Art. 3 Die Verbrauchsgebühr beträgt pro m3 Abwasseranfall 

CHF 2.00. 

  

Mehrwertsteuer Art. 4 Die Mehrwertsteuer wird zusätzlich zu den Gebühren in Rech-

nung gestellt und separat ausgewiesen 

  

Inkrafttreten Art. 5 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. 

  

  

Nidau, 26. Oktober 2010 
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